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Beat Brandenberg

Stichwort

Reglementierung

Ich weiss nicht mehr wo, vielleicht in einem
Geschichtsbuch, habe ich einmal gelesen, «junge»
Gesellschaften kämen mit wenig Bürokratie aus.
Je «älter» dagegen eine Gesellschaft werde, desto

stärker würde sie ihre einzelnen Bereiche
durch Reglementierung ordnen, bis zur
Erstickung. Nach dem dadurch folgenden
Zusammenbruch begänne eine wieder pragmatisch
orientierte Gesellschaft einen neuen Kreislauf.

Das leuchtet auf den ersten Blick ein. Ob's auch

stimmt, begann ich mir zu überlegen und suchte
nach Beispielen. Tatsächlich: Im Dorf, woher
ich komme, wurde vor gut hundert Jahren die
erste Schule eingerichtet, wie man uns in der
Heimatkunde erzählte. Der erste Lehrer sei ein
ausgedienter Soldat gewesen. Wahrscheinlich ein
Veteran des deutsch-französischen Krieges
1870/71. Nach Diplomen wird sich bei dieser
Lehrkraft sicher niemand erkundigt haben.

Wie's um seine pädagogischen Fähigkeiten
stand, wäre auch noch eine Frage wert. Jedenfalls

muss die Schulgesellschaft in Hirschthal
damals noch sehr jung gewesen sein. Genaueres
weiss ich allerdings nicht, zudem ist das Beispiel
bereits mehr als hundertjährig.

Aufeiner anderen Stufe habe ich aber persönlich
noch solche «Jugendlichkeit» und die darauffolgende

Alterung erlebt, in und nach meiner
Kantonsschulzeit: Viele meiner Lehrer hatten kein
Diplom für das Höhere Lehramt, wie ich im
Nachhinein erfahren habe. Einzelne nicht einmal

einen Studienabschluss. (Dabei war es lange
möglich, ein (phil.-I-)Studium ohne irgendwelche

Zwischenprüfungen mit dem Doktorat abzu-
schliessen.) Im allgemeinen Boom der siebziger
Jahre wurde bei einer Anstellung als Lehrer
nicht lange nach Diplomen gefragt. Lehrkräfte
waren Mangelware, wer unterrichten konnte,
wurde ohne viel Federlesen angestellt.

Dass sich bei soviel Pragmatismus etliche Nieten

als fest angestellte Lehrer etablieren konnten,

erstaunt niemanden. Umgekehrt ist die

Lehrberechtigung noch keine Garantie für
Erfolg bei Schülern. Meine Hochachtung oder

Geringschätzung für einzelne Lehrer stand jedenfalls

in keinem Zusammenhang mit ihrem Besitz

einer Lehrberechtigung.

Zu Beginn der achtziger Jahre war die
Reglementierung des eigentlichen Studiums bereits

ziemlich fortgeschritten: Vor dem Doktorat war

eine Zwischenprüfung, eine schriftliche Arbeit

und das Lizentiat nötig. Inzwischen sind vor das

Lizentiat bereits zwei Zwischenprüfungen
geschoben worden. Auch vor die eigentlichen
Prüfungen für das Höhere Lehramt schieben sich

immer mehr Hürden, teilweise in groteskem
Ausmass: Eine der Voraussetzungen ist im
Latein beispielsweise seit je eine stündige Übersetzung

von Deutsch auf Latein. Man meldete sich

bisher direkt beim Dekanat an, Prüfungsgebuhr.
Fr. 10.-. Inzwischen ist die Prüfungsdauer aber

auf zwei Stunden verlängert worden. Als Zulassung

zur Prüfung soll vom kommenden Semester

an zusätzlich der Besuch der «oberen
Stilübungen» verlangt werden. Als Voraussetzung
für den Besuch der «oberen Stilübungen» gelten

die «unteren Stilübungen». Zudem muss neuerdings

jeder, der «Leistungen der Universität
beansprucht», immatrikuliert sein. Nach neuer
Regelung kostet bloss diese eine Zwischenprüfung
vier Semester und ca. Fr. 3000.-! Beiseite lassen

kann man sie nicht, da man sonst nicht zur
Prüfung für das Höhere Lehramt zugelassen wird.

Und ohne Lehramt läuft, was die Anstellung als

Hauptlehrkraft betrifft, nichts mehr. - Zudem

müssen für eine Hauptlehrstelle, auch mit Lehr-

amtdiplom, zusätzlich Probelektionen gehalten

werden...

Stimmt die Behauptung in jenem Geschichtsbuch,

haben wir uns m kürzester Zeit zu einer

Greisengesellschaft entwickelt.
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